
 
 
 
 
 
 

Es handelt sich um die Internetversion des Gutachtens, die für Bietinteressenten erstellt 
wurde. Diese unterscheidet sich von dem O r i g i n a l g u t a c h t e n , welches nur den 
Verfahrensbeteiligten bekannt gemacht wird, dadurch, dass es z.T. keine Anlagen (Bau-
zeichnungen, pp.) und Innenaufnahmen enthält.  
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über den Verkehrswert (i.S.d. § 194 Baugesetzbuch) 

 
Geschäftsnummer:  185 K 001/23 
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 Auf der Rötsch, Waldgrundstück  
 Gemarkung Kettwig, Flur 73, Flurstück 220, 
 Grundbuch von Kettwig Blatt 10065 

 
Verkehrswert:   16.000,00 Euro 
 
Wertermittlungsstichtag (= Qualitätsstichtag): 22.06.2023 
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A. Aufgabenstellung 

Sie ergibt sich aus dem Beschluss des Amtsgerichts Essen vom 03.05.2023, Ge-
schäftsnummer 185 K 001/23: 

"In dem Verfahren zur Zwangsversteigerung des Grundstücks 

Grundbuchbezeichnung: 
Grundbuch von Kettwig Blatt 10065 
Lfd. Nr. 4 BV: Gemarkung Kettwig, Flur 73, Flurstück 220, Waldfläche, Auf 
der Rötsch, Größe: 87,58a,  
Eigentümer: 
xxx, 

soll über den Wert (Verkehrswert) ein Gutachten von der vereidigten Sachverstän-
digen Dipl.-Ing. Eva Höffmann-Dodel, Eintrachtstr. 94, 45478 Mülheim / Ruhr 
eingeholt werden (§ 74a Abs. 5 ZVG)." 
 
B. Grundlagen  

1. Feststellungen auf Grund von Anfragen bei den zuständigen Behörden: 
1.1 Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg Abteilung 6 Bergbau und Energie  

in NRW vom 30.05.2023. 
1.2  Auszug aus dem Liegenschaftskataster, Flurkarte, des Vermessungs- und 
 Katasteramtes der Stadt Essen vom 24.05.2023. 
1.3 Grundbuchauszug des Amtsgerichtes Essen, Grundbuch von Kettwig, Blatt  

10065 vom 24.01.2023. 
1.4 Internetauskunft des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der  

Stadt Essen hinsichtlich des Bodenrichtwertes.  
1.5 Internetauskunft der Stadt Essen zum planungsrechtlichen Zustand. 
1.6 Grundstücksmarktbericht der Stadt Essen für 2023.  

2. Eigentümer: xxx 

3. Durchgeführter Ortstermin: 
3.1 Feststellungen im Orts- und Erörterungstermin am 22.06.2023: 

Teilnehmer:  
xxx 
xxx 

4. Als Wertermittlungsstichtag (= Qualitätsstichtag) wird der Tag der Ortsbe-
sichtigung, der 22.06.2023, festgelegt. 
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5. Ausfertigungen: Dieses Gutachten besteht aus insgesamt 24 Seiten. Hierin 
sind 2 Anlagen mit 3 Seiten enthalten. Das Gutachten wurde in 5 Ausferti-
gungen erstellt, davon eine für meine Unterlagen. Zusätzlich wurden eine 
Auslage- und eine anonymisierte Internetversion gefertigt.  
 
 

1.  Grundstücksbeschreibung 
1.1 Tatsächliche Eigenschaften 
       
Ort und Einwohnerzahl: Essen (ca. 590.000 Einwohner). 

Essen ist eine Großstadt im Zentrum des Ruhrge-
biets in Nordrhein-Westfalen. Die kreisfreie Stadt 
im Regierungsbezirk Düsseldorf ist eines der 
Oberzentren des Landes und zählt zu den größten 
deutschen Städten. Sie ist ein bedeutender Indust-
riestandort und Sitz wichtiger Großunternehmen. 
Nach dem massiven Rückgang der Schwerindust-
rie in den vergangenen vier Jahrzehnten hat die 
Stadt im Zuge des Strukturwandels einen starken 
Dienstleistungssektor entwickelt. Essen ist seit 
1958 römisch-katholischer Bischofssitz und seit 
1972 Universitätsstadt. 

 
     Quelle: wikipedia.de 

Das Stadtgebiet Essen besteht aus 9 Bezirken, 
welche wiederum in insgesamt 50 Stadtteile un-
terteilt sind. Aufgrund der naturräumlichen Glie-



E V A  H Ö F F M A N N - D O D E L      185 K 001/23      Datum   02.08.2023  Blatt  5 
 

derung ist das Essener Stadtbild deutlich zweige-
teilt zwischen den dicht besiedelten nördlichen 
Stadtteilen sowie den Bereichen um die Innen-
stadt herum einerseits und dem durch ausgedehnte 
Grünflächen und eher kleinräumige Bebauung 
geprägten südlichen Teil andererseits.  
Diese Gegebenheit äußert sich in einem deutli-
chen Preisgefälle von Süd nach Nord. 

Lage, Entfernungen: Essen-Kettwig. 

 Der größte und südwestlichste Stadtteil Essens bie-
tet eine gut erhaltene, historische Altstadt mit zahl-
reichen Fachwerkhäusern in guter Lage und zählt 
knapp 18.000 Einwohner. Um den Altstadtkern bie-
ten sich gute Einkaufsmöglichkeiten. Ausgedehnte 
Grünflächen trennen Kettwig von dem Rest der 
Stadt Essen. Im Süden befindet sich der Kettwiger 
See, der kleinste der fünf Ruhr-Stauseen. Zwei 
Grundschulen, eine Realschule und ein Gymnasium 
zählen zum Bildungsangebot des Stadtteils. Mehre-
re Buslinien und eine Bahnverbindung sorgen für 
eine gute Anbindung ins öffentliche Nahverkehrs-
netz. 

 Entfernungen von dem zu bewertenden Objekt: 
 Das Stadtzentrum von Essen und der Hauptbahnhof 

sind in ca. 15 km erreichbar, in nordöstlicher Rich-
tung. 

 Die Verkehrsanbindung zur Autobahn erfolgt nach 
Norden in ca. 8 km Entfernung an der Auffahrt 
Essen-Kettwig zur A 52. Südlich ist das Kreuz 
Breitscheid (A 52, A 3) in ca. 10 km erreichbar.  

 
Wohn- bzw. Geschäftslage: Gute Wohnlage gem. Mietspiegel der Stadt Essen, 

Lageklasse 4. 
 Über die stark ansteigende Charlottenhofstraße 

erreicht man das auf einem Plateau befindliche 
Areal der Fachklinik Rhein / Ruhr.  

 Für Geschäfte des täglichen Bedarfs muss man 
den Berg hinunter bis zur Werdener Straße, die 
entlang der Ruhr verläuft.  
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 Aufgrund der erhöhten Lage, hat das Grundstück 
an der Nordseite einen beeindruckenden unver-
baubaren Blick auf das Ruhrtal und die Altstadt 
von Kettwig.  

 In ca. 2 km Entfernung befinden sich Lebensmit-
telmärkte und Restaurants.  

 Das Kettwiger Stadtzentrum mit weiteren Geschäf-
ten des täglichen Bedarfs ist in ca. 3,5 km erreichbar.  

 Eine Buslinie verkehrt von der Haltestelle Fach-
klinik Rhein-Ruhr zum Kettwiger Zentrum.  

 Eine S-Bahn- Linie verbindet Essen-Kettwig mit 
dem Zentrum und ist in ca. 1,5 km erreichbar. 

 Das Ufer der Ruhr ist den Berg hinunter etwa in 
1.000 m erreichbar.  

 

Immissionen: Das zu bewertende Grundstück liegt in Kettwig, 
im Einflussbereich des Flugverkehrs des Flugha-
fens Düsseldorf (ca. 20 km Entfernung) und etwa 
10 km südlich des Flughafens Essen/Mülheim. 
Gemäß Lärmschutzkarte von Nordrhein-Westfalen 
befindet sich das zu bewertende Grundstück je-
doch außerhalb der angezeigten Lärmbeeinträchti-
gungen (ausgehend vom Flughafen Düsseldorf) 
für den Fluglärm 24 Stunden von >55 bis >75 dB 
(A). Siehe Auszug aus der Lärmkarte NRW für 
den Fluglärm 24 Stunden: 
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Nachfolgend wird ein Plan zur Lage des Grundstücks in Essen – Kettwig eingefügt: 
 

 
 
Lizenz Nr.: 73/2007, Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster der Stadt Essen. 
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Nachfolgend wurde zur Übersicht die Flurkarte mit dem eingetragenen Flurstück 
220 eingefügt (unmaßstäblich): 
 

 

Freigegeben vom Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster der Stadt Essen. 
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Art der Bebauung und             Das zu bewertende Grundstück ist eine unbebaute  
Nutzungen in der Straße Waldfläche. Es wird von weiteren Waldflächen   
und im Ortsteil: eingebettet. Im Süden schließen sich die bebauten 

Grundstücke Auf der Rötsch 9 und 11 an.  
 Jenseits dieser beiden Grundstücke und der sich 

anschließenden Straße Auf der Rötsch befindet sich 
das Areal der Fachklinik Rhein-Ruhr, eine 
Rehaklinik.  

 Im Norden liegen weitere Waldflächen bis zur 
Charlottenhofstraße hin, jenseits dieser die Ruhr 
verläuft.  

 
1.2 Gestalt und Form 

Flurstück 220: 

Mittlere Breite: Ca. 130,00 m. 

Mittlere Tiefe: Ca. 67,00 m. 

Grundstücksgröße:         8.758 m². 

Grundstückszuschnitt: Unregelmäßig, annähernd trapezförmig. 

Topografie: Steil abfallend nach Norden, zur Charlottenhof-
straße. 

 
1.3 Erschließungszustand 

Straßenart:                      Auf der Rötsch: Öffentliche Straße.  
 Das zu bewertende Grundstück hat jedoch keinen 

Zugang zur Straße.  

Erschließungsbeitrags- und  Eine Erschließungsbeitragspflicht nach dem Bauge- 
abgabenrechtlicher Zustand: setzbuch ist bisher nicht gegeben. Das Grundstück 

liegt im Außenbereich in einer Außenbereichsfläche. 
Bislang hat keine Kanalanschlussbeitragspflicht 
nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG NW) be-
standen. Sollte das Grundstück jedoch bebaut und an 
das öffentliche Kanalnetz der Stadt Essen ange-
schlossen werden, so fallen gemäß aktueller Ka-
nalanschlussbeitragssatzung der Stadt Essen noch 
Kanalanschlussbeiträge nach dem Kommunalabga-
bengesetz KAG NW an.  
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Anschlüsse an Versor-            Keine bekannt. 
gungsleitungen und                 
Abwasserbeseitigung:               

Grenzverhältnisse, Das Flurstück 220 wird im Norden von zwei be- 
nachbarliche Gemein-             bauten Grundstücken begrenzt. Es liegt zur Zeit  
samkeiten:                       im selben Eigentum wie das angrenzende Flurstück 

219. Im Süden, Westen und Osten grenzen weitere 
unbebaute Waldgrundstücke an.  

 
1.4 Rechtliche Gegebenheiten 

Anmerkung              In Abteilung II des Grundbuchs von Kettwig 
Abteilung II: Blatt 10065 bestehen, abgesehen vom Zwangsver-

steigerungsvermerk, folgende Eintragungen: 
 

 

 
 
Es handelt sich um Rechte zur Verlegung von Gasleitungen.  

Folgende beschränkte persönliche Dienstbarkeit: 
Die Thyssengas Aktiengesellschaft in Duisburg-Hamborn ist berechtigt, in 
einem Grundstücksstreifen von 4 m Breite eine Gasfernleitung nebst Zubehör 
zu verlegen und die Grundstücke zum Zwecke des Baues, des Betriebes und der 
Unterhaltung der Leitung jederzeit zu benutzen, jedoch vorbehaltlich des 
Anspruchs der Nutzungsberechtigten auf Ersatzleistungen für jeden hierbei 
angerichteten Flurschaden. Auf dem 4 m breiten Schutzstreifen der in 
Anspruch genommenen Grundstücke dürfen für die Dauer des Bestehens der 
Leitung keine Gebäude errichtet oder sonstige Einwirkungen, die den Bestand 
der Leitung gefährden vorgenommen werden. Die Außengrenzen des 
Schutzstreifens werden bestimmt durch die Lage der Rohrleitung, deren Achse 
unter der Mittellinie des 4 m breiten Schutzstreifens liegt. Die Ausübung 
der Dienstbarkeit kann einem Dritten überlassen werden. Eingetragen am 11. 
Juli 1969; 

Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Thyssengas GmbH in Duisburg-
Hamborn mit folgendem Inhalt: 
Die Thyssengas Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Duisburg-Hamborn ist 
berechtigt, in einem Grundstücksstreifen von 2 m Breite eine Ergasleitung 
nebst Waldanlagen zu verlegen, zu betreiben, zu unterhalten ggf. zu 
verändern und das Grundstück zum Zwecke der Verlegung, des Betriebes, der 
Unterhaltung und ggf. der Veränderung von Leitung und Nebenanlagen jederzeit 
zu betreten und zu benutzen, jedoch vorbehaltlich des Anspruchs des 

Nutzungsberechtigten auf Ersatzleistung für jeden hierbei angerichteten 
Flurschaden. Auf dem 2 m breiten Schutzstreifen des in Aspruch genommenen 
Grundstücks dürfen für die Dauer des Bestehens von Leitung und Nebenanlagen 
keine baulichen anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen, die den 
Bestand oder den Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder gefährden, 
vorgenommen werden. Die Auf:engrenzen des Schutzstreifens werden bestimmt 
durch die Lace der Rohrleitung, deren Achse unter der Mittellinie des 
Schutzstreifens liegt. Die Ausübung der Dienstbarkeit kann einem Dritten 
überlassen werden. Mit Bezug auf die Bewilligung vom 03. Juli 1973/12. 
September 1973 eingetraen am 19. September 1973; 

sind von Blatt 7909 hierher übertragen am 17.11.2014. 
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Anmerkung:  Da es sich um ein Zwangsversteigerungsverfah-
ren handelt, werden die Rechte und Belastungen 
aus Abt. II des Grundbuches auftragsgemäß bei 
der nachfolgenden Wertermittlung nicht be-
rücksichtigt. 

 
Anmerkung             Schuldverhältnisse, die ggf. im Grundbuch  
Abteilung III:  Abt. III verzeichnet sein können, werden in diesem 

Gutachten nicht berücksichtigt. 
 
Eintragungen im Bau-          Bezüglich des Waldgrundstücks wurde keine   
lastenverzeichnis: Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis von Essen 

eingeholt. Es wird davon ausgegangen, dass das 
Grundstück baulastenfrei ist bzw. falls eine Bau-
last vorhanden sein sollte, diese keine Wertrele-
vanz hat.  

 
Bergbau: Siehe Auskunft der Bergverwaltung der Bezirks-

regierung Arnsberg:  
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Nicht eingetragene          Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. 
Lasten und Rechte:         begünstigende) Rechte, Wohnungs- und Miet-

bindungen sind nicht bekannt. Von der Sachver-
ständigen diesbezüglich keine weiteren Nachfor-
schungen und Untersuchungen angestellt. 

 
Festsetzungen im Das zu bewertende Grundstück liegt innerhalb 
Bebauungsplan: des Landschaftsschutzgebietes Nr. 3.4.39. 
 
Auszug aus dem Landschaftsplan: 
 

 
 

Das zu bewertende Grundstück liegt somit im Außenbereich im Sinne des § 35 
Baugesetzbuch (BauGB). Durch die Lage im Außenbereich ist das Flurstück zahl-
reichen Beschränkungen unterlegen. Im Unterschied zu den beplanten oder unbe-
planten Gebieten gemäß §§ 30 und 34 BauGB, in denen grundsätzlich gebaut wer-
den darf, soll der Außenbereich prinzipiell von Bebauung freigehalten werden.  

Bebauungen sind nur zulässig, wenn es sich gemäß § 35 BauGB um privilegierte 
Vorhaben gem. Abs. 1, sonstige Vorhaben gem. Abs. 2 oder begünstigte Vorhaben 
gemäß Abs. 4 handelt. Bei den begünstigten Vorhaben gemäß Abs.4 handelt es sich 
um die Nutzungsänderung, Ersatzbauten, den Wiederaufbau oder die Erweiterung 
schon bestehender Gebäude. Eine Privilegierung im Sinne des § 35 Abs. 1 BauGB ist 
nicht gegeben. Auch eine Zulässigkeit eines Bauvorhabens gemäß dem verbleibenden 
Abs. 2 muss verneint werden, da dies den Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
widerspricht und die Begünstigungen des Absatzes 4 nicht gegeben sind. 

Abschließend ist festzustellen, dass das zu bewertende Grundstück in absehbarer 
Zeit nicht bebaut werden darf.  
 
Entwicklungsstufe Fläche der Land- und Forstwirtschaft. 
(Grundstücksqualität): Kein Bauland, Bauerwartungsland oder Rohbauland.  
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Siehe Auszug aus der ImmoWertV, § 5 Entwicklungszustand: 
(1) Flächen der Land- oder Forstwirtschaft sind Flächen, die, ohne Bauerwartungs-
land, Rohbauland oder baureifes Land zu sein, land- oder forstwirtschaftlich nutz-
bar sind. 
 
Anmerkung:                       Es wurden keine Bodenuntersuchungen angestellt. 

Bei dieser Wertermittlung werden ungestörte und 
kontaminierungsfreie Bodenverhältnisse ohne 
Grundwassereinflüsse unterstellt. 

2. Grundstücksbeschreibung 

Bei dem zu bewertenden Flurstück handelt es sich um eine unbebaute Waldfläche in 
Hanglage, abfallend zur Charlotten Straße.  
Einfriedungen sind zu den sich anschließenden bebauten Flurstücken 219 und 225 
in Form von Stahldrahtzäunen vorhanden, wobei der Stahldrahtzaun auf Flurstück 
219 etwas zurück versetzt wurde, so dass der erste Bereich hinter der Einfriedung 
noch zu Flurstück 219 gehört und dann erst übergangslos in das zu bewertende Flur-
stück 220 übergeht.  
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2.1 Fotoreportage 
 

 

Bild 01 
Blick von Südosten auf das zu 
bewertende Grundstück. Es han-
delt sich um eine unbebaute Flä-
che. 
Das Grundstück fällt stark nach 
Norden ab und ist komplett be-
waldet.  

 

 

Bild 02 
Blick von dem Nachbargrund-
stück Flurstück 219 auf die Ein-
friedung in Form eines Stahl-
drahtzaunes zu den bebauten 
Flurstücken 219 und 225.   
 

 

Bild 03 
Ausschnitt aus Bild 02, Grund-
stück im Anschluss an das be-
baute Flurstück 225. Im An-
schluss an die Grundstücksein-
friedung, die im Eigentum des 
Flurstücks 225 steht, gibt es eine 
schmale ebene unbewaldete Flä-
che, an die sich die steile bewal-
dete Böschung anschließt.  
 

A 
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Bild 04 
Blick auf den Hang im mittleren 
bis östlichen Bereich vom Flur-
stück 219 aus gesehen. Es han-
delt sich um eine Aussichtslage 
mit Blick auf das Ruhrtal und das 
Stadtteilzentrum von Essen-
Kettwig.  
 
 

 
 
 

 

Bild 05 
Blick auf die rückseitige Grund-
stückseinfriedung des sich an-
schließenden Flurstücks 219. 
Diese wurde etwas zurück ver-
setzt, so dass der erste Bereich 
hinter der Einfriedung noch zu 
Flurstück 219 gehört und dann 
erst übergangslos in das zu be-
wertende Flurstück 220 übergeht, 
siehe auch Luftbild auf Seite 13.  
 
 
  

 

J 
1, 

L 

VI 
li; 
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3. Verkehrswertermittlung 
 

DEFINITION DES VERKEHRSWERTS 
Der Verkehrswert ist in § 194 BauGB gesetzlich definiert: „Der Verkehrswert wird 
durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung be-
zieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und  
tatsächlichen  Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und Lage des Grund-
stücks  oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf 
ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“  
  
WERTERMITTLUNGSGRUNDLAGEN 
Bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses wird eine Kaufpreissammlung 
geführt, in die u.a. auch Daten aus den von den Notaren dem Gutachterausschuss in 
Abschrift vorgelegten  Grundstückskaufverträgen übernommen werden. Die Kauf-
preissammlung ermöglicht dem Gutachterausschuss einen umfassenden Überblick 
über das Geschehen auf dem Grundstücksmarkt. Die für die Wertermittlung  grund-
legenden  Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie die im Gutachten  verwen-
dete Literatur sind in "Literaturverzeichnis“ aufgeführt.  
 

3.1 Auswahl des Wertermittlungsverfahrens 

  
Nach den Vorschriften der Immobilienwertermittlungsverordnung sind zur Ermitt-
lung des Verkehrswertes das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren 
und das Sachwertverfahren oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen (§8 Im-
moWertV).  
 
Entscheidende Kriterien für die Wahl der anzuwendenden Wertermittlungs-
verfahren sind: 
-  Der Rechenablauf und die Einflussgrößen der Verfahren sollen den in diesem 
 Grundstücksteilmarkt vorherrschenden Marktüberlegungen (Preisbildungs-
 mechanismen) entsprechen. 
-  Zur Bewertung bebauter Grundstücke sollten mindestens 2 möglichst weitge-
 hend voneinander unabhängige Wertermittlungsverfahren angewendet werden.  
 Das zweite Verfahren dient unter anderem zur Überprüfung des ersten Ver- 
 fahrensergebnisses. 
-  Die für die marktkonforme Wertermittlung erforderlichen Daten und Marktan-
 passungsfaktoren sollten zuverlässig aus dem Grundstücksmarkt (d.h. aus 
 vergleichbaren Kaufällen) abgeleitet worden sein.  
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Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ist der Ver-
kehrswert vorrangig mit Hilfe des Vergleichswertverfahrens zu ermitteln, da es 
sich um ein unbebautes Grundstück handelt.  
  

3.2. Bodenwertermittlung 

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen 
bzw. vom Ertragswert der baulichen Anlagen i.d.R. auf der Grundlage von Ver-
gleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren so zu ermitteln, wie er sich ergeben 
würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwerter-
mittlung herangezogen werden (vgl. §24 Abs. 1 und §13 Abs.2 ImmoWertV). Der 
Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit 
von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für 
die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist be-
zogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche.  
Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den 
wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen - wie Erschließungszustand, abgaben-
rechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen 
Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt - sind durch entsprechende 
Anpassungen des Bodenrichtwertwerts berücksichtigt. 

3.2.1 Ermittlung des Bodenwertes 
 

Bei dem zu bewertenden Grundstück handelt es sich weder um Bauland noch um 
Bauerwartungsland.  
Von einer Bauerwartung kann nicht ausgegangen werden. Im Flächennutzungs-
plan, in der Flurkarte und im Grundbuch ist die zu bewertende Fläche als Waldflä-
che ausgewiesen. Es deuten keine Anzeichen des Planungsträgers auf eine Um-
widmung des Grundstücks.  
Siehe auch Auszug aus Flächennutzungsplan, in der die Fläche als „Bereich zum 
Schutz der Natur“ und Wald gekennzeichnet ist:  
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Im vorliegenden Fall liegt ein geeigneter, d.h. hinreichend gegliederter und bezüg-
lich seiner wesentlichen Einflussfaktoren definierter zonaler Bodenrichtwert vor. 
Die Abgrenzung der nach § 196 Abs. 1 BauGB i.V.m. §§ 15 ImmoWertV vorge-
schriebenen Bodenrichtwertzonen fasst Gebiete mit im Wesentlichen gleichen Nut-
zungs- und Wertverhältnissen zusammen. Die Bodenrichtwerte besitzen Eigen-
schaften, die den durchschnittlichen Eigenschaften der Grundstücke in der jeweili-
gen Zone entsprechen. 
Gemäß textlichen Zusatzinformationen zum Bodenrichtwert ist, unabhängig von 
der Zuordnung eines Grundstücks zu einer Bodenrichtwertzone, zur Wertermitt-
lung in jedem Fall eine sachverständige Prüfung der wertrelevanten Eigenschaften 
und Merkmale, insbesondere des Entwicklungszustands nach § 3 und der weiteren 
Grundstücksmerkmale nach § 2 und §5 ImmoWertV erforderlich. 
Hier ist gemäß Gutachterausschuss Essen die folgende Vorgehensweise und Rei-
henfolge zu beachten: 

 
 
Der Bodenrichtwert in der Richtwertzone 66014 in Essen - Kettwig, Auf der 
Rötsch, beträgt zum Stichtag 01.01.2023: 0,70 €/m² 
 
Das Richtwertgrundstück der angrenzenden Zone ist wie folgt definiert: 
Entwicklungszustand = Fläche der Land- und Forstwirtschaft 
Nutzungsart = Forstwirtschaftliche Fläche  
Aufwuchs =  Ohne Aufwuchs 
 
Dieser Bodenrichtwert wurde ab dem 01.01.2022 neu ohne Aufwuchs definiert. 
Bis zum 01.01.2021 war der Wert incl. Aufwuchs wie folgt ausgewiesen:  
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Anmerkung der zugehörigen örtlichen Fachinformation:  
„Die als forstwirtschaftliche Flächen und Wald dargestellten Bodenrichtwerte bein-
halten den Wert des Bodens und des Aufwuchses.  
Die Bodenrichtwerte stellen das im innerlandwirtschaftlichen Grundstücksverkehr 
orts- und marktübliche Preisniveau dar. Transaktionen im außerlandwirtschaftlichen 
Grundstücksverkehr (z.B. Preise für Zubehörflächen zu Pferdepensionen, Kleingär-
ten o.ä.) sind nicht berücksichtigt. 
Die Bodenrichtwerte gelten für Flächengrößen ab 1 ha, d.h. für Flächen, deren Ver-
kauf wegen ihrer Größe dem Genehmigungsvorbehalt des nordrhein-westfälischen 
Ausführungsgesetzes zum Grundstücksverkehrsgesetz unterliegen. Kleinere Flächen 
der Landwirtschaft, die sich durch ihre landschaftliche Lage, ihre Nähe zu Sied-
lungsgebieten, ihre Verkehrsanbindung oder ihre Nutzung auch für außerlandwirt-
schaftliche Zwecke eignen, werden zum Teil zu deutlich abweichenden Preisen ge-
handelt, sofern im gewöhnlichen Geschäftsverkehr eine hierhin gehende Nachfrage 
besteht und auf absehbare Zeit keine Entwicklung zu einer Bauerwartung zu erwar-
ten ist.“ 
 
Dies ist vorliegend nicht der Fall, so dass von dem Bodenrichtwert für forstwirt-
schaftliche Zwecke incl. Aufwuchs ausgegangen werden kann, auch wenn das zu 
bewertende Grundstück etwas weniger als 1 ha Fläche aufweist (rd. 0,9 ha).  

 

Anpassung an die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
 
Seit Jahren sind diese Werte unverändert (Änderung nur aufgrund der Wegnahme 
des Aufwuchses), so dass keine zeitliche Anpassung zum Wertermittlungsstichtag 
vorzunehmen ist.  
 
Siehe auch Erklärung des Gutachterausschuss Ratingen zur Änderung der Boden-
richtwerte für die Forstwirtschaft bzgl. des Aufwuchses:  
„Der Bodenrichtwert für forstwirtschaftliche Flächen ist gemäß Bodenrichtwert-
erlass ohne Aufwuchs darzustellen. Da der Wert des Aufwuchses nicht zu ermit-
teln ist, empfiehlt die AGVGA NRW einen Abschlag auf den Durchschnittswert 
mit Aufwuchs von rd. 30% bis 50% vorzunehmen. 
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Ratingen hat be-
schlossen, bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte für Waldflächen den Auf-
wuchs mit 50% Anteil am Kaufwert zu berücksichtigen.“  
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Auszug aus dem Grundstücksmarktbericht NRW 2022, der durchschnittliche 
Preise für forstwirtschaftliche Flächen incl. Aufwuchs ausgewiesen hat:  
 

 
 

 
 
 
Unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wird der Bodenwert 
zum Wertermittlungsstichtag wie folgt geschätzt:  
 
Private unbebaute Waldfläche, forstwirtschaftliche Fläche: 
  8.857 m²  * 1,80 € /m² =      15.942,60 € 
 
Bodenwert (angemessener Preis zum Wertermittlungsstichtag)       rd. 16.000,00 € 

Aus der folgenden Darstellung kann das Preisniveau von forstwirtschaftlich genutzten Flächen 

entnommen werden. Die Angaben zum Preisniveau beziehen sich auf Werte für Flächen einschließlich 

Aufwuchs_ Bei der Ermittlung des bereinigten Mittels werden nur die Angaben von den 

Gutachterausschüssen berücksichtigt, die drei oder mehr Kauffälle gemeldet haben. 

Preisniveau forstwirtschaftlich genutzter Flächen 

Nordrhein-Westfalen 1,4 

kreisfreie Städte 1,6 

große kreisangehörige Städte 1,5 

Kreise 1,4 

Amsberg 1,2 

Detmold 1,3 

Düsseldorf 

Köln 1,4 

Münster 

Region Bonn 1,3 

Region Köln 1 

Region Düsseldorf 

Ruhrgebiet 1 

Berg./Märk. Städteregion 

Eifel/Rur 

Niederrhein 

Münsterland 

Ostwestfalen-Lippe 1,2 

Sauer- und Siegerland 1 M 1,3 

0 1 

1,4 

1,5 

1,6 

1,7 

2 

2,3 

Abb. 4-23: Preisniveau forstwirtschaftlich genutzter Flächen in Euro/Quadratmeter in NRW und Untergliederungen 

3 

Das durchschnittliche Kaufpreisniveau für forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke lag in den Kreisen 

mit 1,42 €/m2 zwischen dem Maximum von 2,87 €/m2 im Kreis Steinfurt und dem Minimum von 0,96 €im 2 

im Oberbergischen Kreis. 
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3.3 Verkehrswert 

Sind mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen worden, so ist der Ver-
kehrswert aus den Ergebnissen dieser Verfahren unter Würdigung (d.h. Gewich-
tung) deren Aussagefähigkeit abzuleiten; vgl. §6 Abs.4 ImmoWertV. 
Da es sich um ein unbebautes Grundstück handelt und somit nur ein Verfahren 
durchgeführt werden konnte, erfolgt die Ableitung aufgrund des Vergleichswert-
verfahrens.  

Der Bodenwert wurde mit  rd. 16.000 € ermittelt. 

Es handelt sich hier um eine unbebaute Waldfläche in Hanglage. Das Grundstück 
befindet sich im Außenbereich, innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes. 
 
Der Verkehrswert für das unbebaute Grundstück in 45219 Essen, Auf der Rötsch, 
Gemarkung Kettwig, Flur 73, Flurstück 220, Grundbuch von Kettwig Blatt 10065, 
wird zum Wertermittlungsstichtag 22.06.2023 mit rd. 

 16.000,00 € 
In Worten: sechzehntausend Euro geschätzt. 
 
 
 
Mülheim a.d. Ruhr, 02.08.2023                          ____________________________ 
                                                              Dipl.-Ing. Eva Höffmann - Dodel   
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sachverständige bescheinigt durch ihre Unterschrift zugleich, dass ihr keine Ablehnungs-
gründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständige nicht zulässig 
oder ihren Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann.  

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den an-
gegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit 
schriftlicher Genehmigung gestattet.  
Anlage: Literaturverzeichnis, Auszug aus dem Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg. 
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